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Gesetzentwurf 
der Abgeordneten Georg Schmid, Reinhold Bocklet, Thomas Kreuzer, 
Alexander König, Prof. Ursula Männle, Petra Guttenberger und 
Fraktion (CSU), 

Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller, Horst Arnold, 
Prof. Dr. Peter Paul Gantzer und Fraktion (SPD), 

Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Florian Streibl und Fraktion (FW), 

Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote und Fraktion (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN), 

Thomas Hacker, Dr. Andreas Fischer, Jörg Rohde, Tobias Thalhammer, 
Dr. Otto Bertermann und Fraktion (FDP) 

zur Änderung des Parlamentsinformationsgesetzes 

A) Problem 

Das Parlamentsinformationsgesetz enthält Regelungen über den Umfang der 
Informationspflicht der Staatsregierung gegenüber dem Landtag. Im Bezug 
auf Angelegenheiten der Europäischen Union bestimmt Art. 1 Abs. 1 Nr. 8, 
dass die Staatsregierung den Landtag frühzeitig unterrichtet, soweit es sich 
um Gegenstände von erheblicher landespolitischer Bedeutung handelt.  

Am 30. Juni 2009 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die 
Beteiligungsrechte von Bundestag und Bundesrat in EU-Angelegenheiten 
gestärkt werden müssen. Am 1. Dezember 2009 ist außerdem der Vertrag 
von Lissabon in Kraft getreten, der die nationalen Parlamente in das Subsidi-
aritätsfrühwarnsystem einbezieht. Dies hat auch Folgewirkungen auf die 
Beteiligungsrechte des Landtags gegenüber der Staatsregierung.  

Deshalb hat der Landtag bereits am 20. August 2009 beschlossen, die Staats-
regierung aufzufordern, baldmöglichst gemeinsam mit dem Landtag Vor-
schläge zu erarbeiten, wie künftig eine Beteiligung des Landtags in Bezug 
auf das Abstimmungsverhalten der Vertreter der Staatsregierung im Bundes-
rat bei EU-Rechtsakten erfolgen soll (Drs. 16/2028). 

 

B) Lösung 

Das geltende Parlamentsinformationsgesetz wird zu einem neuen Parla-
mentsbeteiligungsgesetz fortentwickelt. Die neue Bezeichnung soll zum 
Ausdruck bringen, dass Regelungsgehalt des Gesetzes nicht nur die Pflicht 
der Staatsregierung zur Information, sondern ebenso auch zur Berücksichti-
gung der Stellungnahmen des Landtags ist. Das Parlamentsbeteiligungsgesetz 
bezieht darüber hinaus das Subsidiaritätsfrühwarnsystem in die gesetzliche 
Regelung mit ein, weist im Hinblick auf die Integrationsverantwortung aus-
drücklich auf die besondere Berücksichtigungspflicht der Staatsregierung bei 
Stellungnahmen des Landtags in Angelegenheiten der ausschließlichen Lan-
desgesetzgebung hin und hebt die kommunale Daseinsvorsorge gesondert 
hervor.  

 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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C) Alternativen 

Beibehaltung der bisherigen Rechtslage.  

 

D) Kosten 

Keine 
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Parlamentsinformationsgesetzes 

 

§ 1 

Das Gesetz über die Unterrichtung des Landtags durch die 
Staatsregierung (Parlamentsinformationsgesetz − PIG) vom 
25. Mai 2009 (GVBl S. 324, BayRS 1100-6-S), geändert 
durch § 4 des Gesetzes vom 26. Juli 2006 (GVBl S. 386), 
wird wie folgt geändert:  

1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fassung: 

„Gesetz über die Beteiligung des Landtags durch die 
Staatsregierung (Parlamentsbeteiligungsgesetz − PBG)“ 

2. Es wird folgender neuer Art. 1 eingefügt:  

„Art. 1 
Arten der Beteiligung  

des Landtags durch die Staatsregierung 

Die Staatsregierung beteiligt den Landtag nach Maßga-
be dieses Gesetzes durch 

1. Unterrichtung und 

2. Gelegenheit zur Stellungnahme.“ 

3. Der bisherige Art. 1 wird Art. 2 und wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Umfang der Beteiligung des Landtags durch die 
Staatsregierung“ 

b) In Abs. 2 wird die Zahl „8“ durch die Zahl „7“ er-
setzt. 

c) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt:  

„(3) 1In den Fällen des Abs. 1 Nr. 8 gibt die Staats-
regierung dem Landtag, insbesondere zur Einbin-
dung des Landtags in die Wahrnehmung der Integ-
rationsverantwortung und in das Subsidiaritäts-
frühwarnsystem Gelegenheit zur Stellungnahme 
und berücksichtigt die Stellungnahme des Land-
tags. 2Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbe-
fugnisse der Länder, insbesondere ausschließliche 
Gesetzgebungsbefugnisse auf den Gebieten der 
schulischen Bildung, der Kultur oder des Rund-
funks, betroffen sind und der Bund kein Recht zur 
Gesetzgebung hat, ist die Stellungnahme des Land-
tags besonders zu berücksichtigen.“ 

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und erhält fol-
gende neue Fassung: 

„(4) Die Staatsregierung darf von einer Unterrich-
tung nur absehen, wenn die Verpflichtung hierzu 
geheimhaltungsbedürftige Angelegenheiten betref-
fen oder geschützte Interessen Dritter beeinträchti-
gen würde.“ 

4. Der bisherige Art. 2 wird Art. 3 und Satz 2 erhält fol-
gende Fassung:  

„2Art. 2 Abs. 4 gilt entsprechend.“ 

5. Der bisherige Art. 3 wird Art. 4 und erhält folgende 
neue Fassung: 

„Art. 4 
Vereinbarung 

Das Nähere zur Beteiligung des Landtags nach Art. 2, 
insbesondere auch bei Vorhaben der Europäischen 
Union auf dem Gebiet der kommunalen Daseinsvorsor-
ge, regeln Landtag und Staatsregierung durch Verein-
barung.“ 

6. Der bisherige Art. 4 wird Art. 5. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am …………………………..... in Kraft. 

 



Meine Damen und Herren, Tagesordnungspunkt 1, Aktuelle Stunde, entfällt, nachdem 

die FDP-Fraktion, die vorschlagsberechtigt ist, darauf verzichtet hat. Tagesordnungs-

punkt 2 a, die Erste Lesung zum interfraktionellen Gesetzentwurf zur Änderung des 

Parlamentsinformationsgesetzes auf Drucksache 16/4718, wird im Einvernehmen mit 

den Fraktionen von der heutigen Tagesordnung abgesetzt. Der Gesetzentwurf soll 

erst in der nächsten Plenarsitzung am 10. Juni 2010 in Erster Lesung behandelt wer-

den.

Protokollauszug
48. Plenum, 19.05.2010 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 90 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Reinhold Bocklet
Abg. Franz Schindler
Abg. Florian Streibl
Abg. Ulrike Gote
Abg. Jörg Rohde
Staatsministerin Emilia Müller



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Georg Schmid, Reinhold Bocklet, Thomas Kreuzer u. a. und Fraktion (CSU),

Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller u. a. und Fraktion (SPD),

Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Florian Streibl und Fraktion (FW),

Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN),

Thomas Hacker, Dr. Andreas Fischer, Jörg Rohde u. a. und Fraktion (FDP)

zur Änderung des Parlamentsinformationsgesetzes (Drs. 16/4718) 

- Erste Lesung -

Ich gehe davon aus, dass auf die Begründung verzichtet wird, sodass wir sofort in die 

Aussprache eintreten können. Ist das so richtig? - Das ist der Fall. Ich eröffne deshalb 

die Aussprache und darf zuerst Herrn Kollegen Bocklet das Wort erteilen.

Reinhold Bocklet (CSU): Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das 

Parlamentsinformationsgesetz gehört zu den grundlegenden Bestimmungen über die 

Rechte des Bayerischen Landtags gegenüber der Staatsregierung, wenn diese in 

Bundes- und europäischen Angelegenheiten tätig wird. Dieses Gesetz beruht auf 

einer interfraktionellen Initiative, die ihrerseits ein Ergebnis der Enquete-Kommission 

des Landtags aus der vorletzten Legislaturperiode war. Aufgabe der Enquete-Kom-

mission ist es gewesen, Vorschläge zur Reform des Föderalismus und zur Stärkung 

der Landesparlamente zu erarbeiten.

Mit dem Parlamentsinformationsgesetz hat der Bayerische Landtag im Jahr 2003 bei 

der Normierung der Rechtsbeziehungen zwischen Landtag und Staatsregierung in 

Deutschland eine Vorreiterrolle übernommen und Pionierarbeit geleistet, die vor allen 

Dingen in den Einzelbestimmungen der auf dem Gesetz beruhenden umfangreichen 

Vereinbarung zwischen Landtag und Staatsregierung zum Ausdruck kommt.
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Inzwischen haben der Lissabon-Vertrag und das zu diesem Vertrag ergangene Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts dem Landtag in EU-Angelegenheiten zusätzliche Be-

teiligungsmöglichkeiten eröffnet. Dabei geht es vor allem um das sogenannte Subsidi-

aritätsfrühwarnsystem des Lissabon-Vertrags, in das die Landesparlamente einbezo-

gen werden können. Darüber hinaus geht es dank dem Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts um die Wahrnehmung der Integrationsverantwortung 

durch den Landtag besonders in den Aufgabenfeldern, die in seine ausschließliche 

Gesetzgebungskompetenz fallen.

Der Landtag hat das Subsidiaritätsfrühwarnsystem bereits im Vorgriff auf das Inkraft-

treten des Lissabon-Vertrags in Zusammenarbeit mit der Staatsregierung aufgegriffen 

und dazu in seinem Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten unter Leitung 

von Frau Kollegin Prof. Männle eine funktionierende Praxis entwickelt. Dies war freilich 

nur möglich, weil sich die Staatsregierung dem Landtag gegenüber sehr kooperativ 

gezeigt hat und der Fachausschuss selbst die Chance einer seriösen Vorabbefassung 

mit wichtigen EU-Materien konsequent und verantwortungsbewusst ergriffen hat. 

Wichtig ist dies vor allem deshalb, weil die Frist für Stellungnahmen des Landtags im 

Rahmen des Subsidiaritätsfrühwarnsystems mit acht Wochen nach Vorliegen aller 

Übersetzungen sehr kurz bemessen ist. Dieses pragmatisch entwickelte Verfahren soll 

nun mit der Novellierung des Parlamentinformationsgesetzes rechtlich verankert wer-

den.

Eine weitere wichtige Verbesserung der Stellung des Landtags in europäischen Ange-

legenheiten hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil zum Lissabon-Vertrag 

gebracht. Zwar sprechen die Urteilsgründe an keiner Stelle von den deutschen Län-

dern. Das Bundesverfassungsgericht nennt aber als Kernbereiche der nationalen 

Identität, die besonders geschützt sind, unter anderem die schulische Bildung, die Kul-

tur und das Rundfunkwesen, damit also Politikfelder, die in die ausschließliche Ge-

setzgebungskompetenz der Länder fallen. Nachdem der Landtag davon in besonderer 

Weise betroffen ist, muss seine Haltung im Rahmen der Integrationsverantwortung 
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von der Staatsregierung auch besonders berücksichtigt werden, wenn auf Bundesebe-

ne Entscheidungen auf diesen Kompetenzfeldern anstehen.

Aus diesen Gründen, die sowohl die sachliche Betroffenheit als auch die parlamentari-

sche Teilhabe des Landtags berühren, muss das geltende Parlamentsinformationsge-

setz zwingend der neuen Rechtslage angepasst werden. Deshalb liegt es im ureigen-

sten Interesse des Landtags, dass das Parlamentsinformationsgesetz in Fragen der 

Angelegenheiten der Europäischen Union neu gefasst und die darauf beruhende Ver-

einbarung zwischen Landtag und Staatsregierung entsprechend geändert wird.

Bei dieser Gelegenheit soll auch die Bezeichnung des Gesetzes überdacht und dem 

tatsächlichen Inhalt angepasst werden. Das Parlamentsinformationsgesetz regelt 

nämlich nicht nur die Informationspflicht der Staatsregierung gegenüber dem Landtag, 

sondern auch das Recht des Parlaments auf Stellungnahme und Berücksichtigung 

seiner Stellungnahmen durch die Staatsregierung. Dieser Tatbestand der Beteiligung 

gehört im Interesse der Wahrheit und Klarheit auch in die Bezeichnung des Gesetzes. 

Deshalb soll das Parlamentsinformationsgesetz in Zukunft "Gesetz über die Beteili-

gung des Landtags durch die Staatsregierung" - kurz Parlamentsbeteiligungsgesetz - 

heißen. Damit wird nicht nur der Anspruch des Landtags gegenüber der Staatsregie-

rung unterstrichen. In diesem Titel kommt auch der Anspruch des Landtags an sich 

selbst, diese Beteiligungschance kompetent zu nutzen, zum Ausdruck.

(Beifall bei der CSU und Abgeordneten der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Schindler.

Franz Schindler (SPD): Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das ist ein Thema, das das Parlament betrifft, und zu dem es in der Sache kaum 

einen Streit gibt. Deshalb will ich gleich vorausschicken, dass ich den Ausführungen 

des Herrn Kollegen Bocklet in vollem Umfang zustimme. Auf der einen Seite geht es 

darum, die Rechte des Landtags gegenüber der Staatsregierung einzufordern. Auf der 

anderen Seite geht es darum, die Staatsregierung zu verpflichten, zu tun, was sie tun 
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muss, nämlich den Landtag rechtzeitig und umfassend zu informieren und ihn in die 

Entscheidungsbildung einzubeziehen. Das gilt im Übrigen auch im Hinblick auf die 

kommunale Daseinsvorsorge. Es gibt eine Berücksichtigungspflicht der Staatsregie-

rung gegenüber den Stellungnahmen, die der Landtag abgeben wird. Ich glaube, wir 

können alle miteinander stolz darauf sein, dass wir in diesen Fragen auch für die an-

deren Länder Maßstäbe gesetzt haben. Wir sollten gemeinsam versuchen, immer an 

der Spitze zu bleiben, wenn es darum geht, unsere ureigensten Rechte als Parlament 

gegenüber der Staatsregierung zu fixieren. Wir stimmen dem interfraktionellen Ge-

setzentwurf und dem Antrag zur Änderung der Vereinbarung selbstverständlich zu.

Bei dieser Gelegenheit will ich aber noch ein anderes Thema ansprechen, das mir seit 

einigen Jahren ein Anliegen ist. Nicht überall ist bekannt, dass es in Artikel 80 Ab-

satz 4 des Grundgesetzes eine Vorschrift gibt, wonach bestimmte Materien entweder 

durch Gesetz oder durch Verordnung geregelt werden können. Vor einigen Jahren 

haben wir durch eine Änderung der Vereinbarung zum Parlamentsinformationsgesetz 

- PIG - festgelegt, dass die Staatsregierung den Landtag immer dann zu informieren 

hat, wenn durch Bundesgesetz eine Verordnungsermächtigung an die Länder ergeht. 

In solchen Fällen kann der Landtag nämlich entscheiden, eine bestimmte Materie 

durch Gesetz zu regeln und nicht durch Verordnung der Staatsregierung. Die Staats-

regierung teilt uns solche Fälle auch regelmäßig mit, die Themen sind weit gestreut. 

Die Mitteilungen erfolgen sogar relativ häufig, sodass sie gelegentlich sogar unterge-

hen.

Das Problem, das in dieser Praxis entstanden ist, besteht aus meiner Sicht darin, dass 

die Staatsregierung bei der Mitteilung an den Landtag nicht ausführt, wie sie die Mate-

rie zu regeln gedenkt, ob als Verordnung oder ob sie selbst einen Gesetzentwurf ma-

chen will. Es ist aber keine Frist vorgesehen, innerhalb derer sich der Landtag äußern 

könnte, ob er von seiner Kompetenz, nämlich ein Gesetz anstelle einer Verordnung zu 

beschließen, Gebrauch machen will oder nicht. Ich habe die Fraktionen deshalb schon 

vor einigen Monaten angeschrieben und angeregt, bei der bevorstehenden Änderung 
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des PIG und der Vereinbarung auch diese Materie im geschilderten Sinne zu regeln. 

Ich möchte hiermit die CSU- und FDP-Fraktion förmlich bitten, sich diesen Vorschlag 

noch einmal zu überlegen. Ich glaube, es wäre ein weiterer Schritt, wie wir, der Land-

tag, unsere Kompetenzen der Sache angemessen ausüben können. Ich bitte Sie des-

halb, sich die Sache noch einmal zu überlegen. Wenn Sie der Meinung sind, man soll-

te es nicht so machen, wie ich es vorgeschlagen habe, dann kündige ich bereits jetzt 

an, dass die SPD-Fraktion einen Antrag hierzu einreichen wird, über den dann auch 

abgestimmt werden muss.

Nun wieder zurück zur eigentlichen Sache: Wir stimmen dem Gesetzentwurf und der 

Änderung der Vereinbarung selbstverständlich zu.

(Beifall bei der SPD)

Präsidentin Barbara Stamm: Jetzt kommt Herr Kollege Streibl. Bitte.

Florian Streibl (FW): Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! 

Mit Herz und Seele Parlament, so könnte man dieses Gesetz überschreiben. Man 

könnte auch die Frage stellen: Warum müssen wir über ein Gesetz reden, wenn doch 

alle hier im Hause der gleichen Meinung sind? - Wir müssen aber genau deshalb da-

rüber reden. Es kommt auch selten genug in diesem Hause vor, dass wir eine Sache 

einhellig unterstützen. Es ist wichtig, gerade diese Sache zu unterstützen, denn sie 

betrifft unser Selbstverständnis, das Selbstverständnis der parlamentarischen Demo-

kratie. Es ist wichtig, dass wir geschlossen einer Auffassung sind, wenn es um die 

Grundlagen einer freiheitlichen, föderalen demokratischen Grundordnung geht.

Mein Damen und Herren, nach unserer Verfassung ist Bayern ein Volksstaat. Träger 

der Staatsgewalt ist nach Artikel 2 der Bayerischen Verfassung das Volk. Vertreter 

dieses Volkes, des Staatsvolks, des Souveräns, sind die Abgeordneten. Damit die Ab-

geordneten aber an der Gestaltung der Gesellschaft aktiv teilnehmen können, damit 

sie diese aktiv gestalten können, sind Informationen absolut notwendig, auf denen 

man als Abgeordneter aufbauen kann, um tätig zu werden. Es ist deshalb gut, dass 
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wir dieses Gesetz haben. Es gab eine Zeit vor dem PIG, das war vor dem Jahr 2003, 

als es nur eine Geschäftsordnung gab und zwei Schriftwechsel zwischen dem Land-

tagspräsidenten und dem Ministerpräsidenten. Das war die Grundlage des Handelns. 

Es ist deshalb gut, dass wir das PIG haben und dass wir es weiterentwickeln zu einem 

Parlamentsbeteiligungsgesetz.

Einen Wermutstropfen muss man aber trotzdem in die Sache gießen. Wir werden des-

halb einen Ergänzungsantrag einreichen. Bei Gesetzesvorhaben, wenn eine Ver-

bandsanhörung stattfindet, sollte die Stellungnahme der Verbände auch an das Parla-

ment weitergeleitet werden, damit auch das Parlament hiervon Kenntnis erlangt und 

diese Stellungnahmen in die Arbeit des Parlaments einfließen. Es gehört auch eine 

gewisse Waffengleichheit zwischen Parlament und Staatsregierung dazu.

Meine Damen und Herren, ein lebendiger Föderalismus, wie ihn die Väter der Bayeri-

schen Verfassung gesehen haben, lebt nicht nur von einer starken Exekutive, sondern 

er lebt vor allem von einem starken und selbstbewussten Landesparlament. Leider hat 

sich in den letzten Jahrzehnten die Richtung etwas verschoben, sodass es eine starke 

Staatsregierung gibt, die quasi souveräne Eigenschaften hat, während der Landtag in 

ihrem Windschatten segelt. Hier muss wieder eine Verschiebung in Richtung Landtag 

stattfinden, damit die Legislative eine Stärkung erfährt. Auch auf Bundesebene gibt es 

immer mehr Ministerkonferenzen, die zwar keine Gesetzgebungskompetenz haben, 

aber schon vielen Entscheidungen vorgreifen. So wandert vieles von der Legislativbe-

fugnis der Parlamente ab. Es ist deshalb wichtig, dass die Legislative gestärkt wird. Es 

ist aber auch wichtig, dass die Kontrollaufgaben des Parlaments wieder gestärkt wer-

den. Kontrolle lebt von der Information und von den Informationsgrundlagen. Wir kön-

nen zwar im Parlamentsinformationsgesetz ein Gesetz sehen, das in erster Linie die 

Oppositionsrechte begünstigt, aber letzten Endes wird das gesamte Parlament ge-

stärkt. Deshalb ist dieses Gesetz zu unterstützen.

Durch dieses Gesetz wird die Landesregierung aufgefordert, in Angelegenheiten des 

Bundesrates und in Angelegenheiten der Europäischen Union den Landtag rechtzeitig 
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zu informieren und die Stellungnahme des Landtags zu berücksichtigen. Das ist im 

Sinne eines Subsidiaritätsfrühwarnsystems, wie es so schön heißt, ein fast epochaler 

Fortschritt. Über den Begriff der Subsidiarität sollte man sich allerdings einmal geson-

dert unterhalten. Es ist zu hinterfragen, ob unsere Strukturen der Subsidiarität noch so 

bestehen, wie sie ursprünglich angelegt waren. Man müsste auch im Hinblick auf die 

Subsidiarität eine Änderung vornehmen und die kommunale Ebene stärken. Dies ist 

nämlich die Ebene, auf der gelebt und gehandelt wird, die eigentliche Ebene.

Meine Damen und Herren, wir werden das Gesetz unterstützen, wir tragen es mit. 

Deshalb sage ich: Gutes Gelingen im Sinne einer Stärkung des Selbstbewusstseins 

des Landtags und damit einer Stärkung des Landtags schlechthin.

(Beifall bei den Freien Wählern, der SPD und der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung: Frau Kollegin Gote.

Ulrike Gote (GRÜNE): Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Es 

ist sehr schön zu sehen, dass sich ein Ergebnis der ersten Enquete-Kommission, die 

dieser Landtag gemeinsam auf den Weg gebracht, als so erfolgreich erweist. Es ist 

ein gutes Zeichen, dass dieses Ergebnis, nämlich das Parlamentsinformationsgesetz, 

demnächst Parlamentsbeteiligungsgesetz, fortwährend weiterentwickelt und ange-

passt wird, denn das ist eine gute Bestätigung für die Arbeit, die wir hier leisten, und 

stellt eine Stärkung in Bezug auf die Arbeit, die wir hier noch leisten wollen, dar.

Die drei Vorredner haben im Großen und Ganzen schon alles Wesentliche zur Sache 

gesagt. Ich möchte das auch gar nicht wiederholen. Wir stehen selbstverständlich hin-

ter dieser Weiterentwicklung des Gesetzes. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass wir 

auch die Vorschläge, die von den beiden letzten Rednern, Herrn Schindler und Herrn 

Streibl, kamen, mittragen werden. Wir halten die Anregungen für weitere sinnvolle Er-

gänzungen und werden gemeinsam sehen, wie wir dies auf den Weg bringen werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Präsidentin Barbara Stamm: Nächste Wortmeldung: Herr Kollege Rohde.

Jörg Rohde (FDP): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir reden ge-

meinsam über die Mitwirkung Deutschlands an der europäischen Gesetzgebung. 

Lange Zeit hatte man das Gefühl, dass uns die Entwicklungen in Brüssel überraschen 

und dass wir in Deutschland nur mit der Umsetzung von Richtlinien beschäftigt sind, 

die uns zudem auch oft gängeln. Wenn überhaupt hatte die Bundesregierung bei den 

Brüsseler Vorgaben mitgewirkt; die Parlamente im Bund oder gar in den Ländern hat-

ten praktisch keine Einflussmöglichkeiten. In den vergangenen Jahren wurden bereits 

etliche verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Einfluss Deutschlands in Brüssel 

zu stärken. Kern bleibt die ständige Vertretung der Bundesregierung in Brüssel, die 

derzeit mit 190 Mitarbeitern versucht, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen und 

dabei im Wesentlichen die Bundesregierung vertritt.

Es wurden verschiedene Ländervertretungen, einschließlich die von Bayern eingerich-

tet, die schneller am Ball sein und den Kontakt halten sollen. Sowohl Herr Kollege 

Bocklet als auch Frau Kollegin Gote haben darauf hingewiesen, dass im Jahr 2003 

stärkere Rechte des Landtags mit auf den Weg gebracht wurden. 2005 hat zunächst 

der Bundestag ein extra Büro für die Fraktionen eröffnet, um Informationen aus Brüs-

sel schneller nach Berlin transportieren zu können. Wir haben in Berlin das Grünbuch 

zum Arbeitsrecht als einer der ersten Ausschüsse des Bundestages mit einem eige-

nen Kommentar nach Brüssel geschickt. Auf diese Weise können auch die hinteren 

parlamentarischen Reihen Einfluss auf die Entscheidungen nehmen und Stellungnah-

men zu den Brüsseler Vorhaben abgeben.

Aktuell ist auch das Präsidium des Landtags unterwegs; das geht schon ein bisschen 

auf die Vorredner ein. Wir werden vonseiten des Landtags in Brüssel eine Kontaktper-

son etablieren, die für uns vor Ort sitzt und Kontakte pflegt sowie Reporte Richtung 

München schickt. Es soll nicht mehr so laufen wie bisher. Bisher läuft es so: Wenn in 

Brüssel etwas passiert, geht ein Schreiben an den Bundesrat, der Bundesrat schreibt 

an die Staatsregierung und die Staatsregierung an den Europaausschuss im Landtag. 
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Das ist ein langer Weg. Herr Kollege Schindler, die Fristen sind eigentlich klar. Der 

Bundesrat hat bestimmte Fristen zur Abgabe einer Stellungnahme. Wenn von dieser 

Frist schon etliche Wochen verstrichen sind, haben wir nur noch wenig Zeit, um über-

haupt eine Stellungnahme abgeben zu können. Dann kommt es zu der von Ihnen be-

schriebenen Situation, dass das eine oder andere, möglicherweise sogar sehr vieles, 

untergeht. Deshalb ist die neue Kontaktstelle wichtig, um das Zeitfenster, das uns für 

die Beratung im Landtag zur Verfügung stehen wird, zu vergrößern, sodass wir größe-

re Chancen haben, unsere Wünsche zu artikulieren.

Mit dem heute vorliegenden Gesetzentwurf kommen wir dem Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichts vom 30. Juni nach und stärken die Rechte des Parlaments in Bayern, 

was sich im Namen des Gesetzes zeigen soll, nämlich Parlamentsbeteiligungsgesetz. 

Kollege Bocklet hat schon darauf hingewiesen: Es ist viel besser, sich zu beteiligen, 

als nur zu beraten.

Zudem ist am 01.12.2009 der Vertrag von Lissabon in Kraft getreten. Wir schreiben 

uns gemeinsam im Maximilianeum auf die Fahnen, durch frühzeitige Einflussnahme 

die bayerischen Interessen gemeinsam zu wahren. Ich freue mich, dass alle fünf Frak-

tionen im Landtag bei diesem Thema am gleichen Strang und in die gleiche Richtung 

ziehen und bin gespannt auf die Beratung mit ihnen.

(Beifall bei der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Für die Staatsregierung hat Frau Staatsministerin Mül-

ler um das Wort gebeten.

Staatsministerin Emilia Müller (Europaangelegenheiten): Sehr geehrte Frau Präsi-

dentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Bayerische Landtag besitzt im Länderver-

gleich bereits jetzt sehr weitgehende Beteiligungsrechte in europäischen Angelegen-

heiten. Mit dem künftigen Parlamentsbeteiligungsgesetz bauen wir das hohe Niveau 

dieser Beteiligungsrechte weiter aus und verbessern damit auch die Mitwirkungsmög-

lichkeiten des Landtags auf der europäischen Ebene. Das ist auch unser Bestreben. 
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Sowohl als ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments wie in meiner 

Funktion als Europaministerin halte ich davon sehr viel. Das führt auch zu mehr De-

mokratie, zu mehr Transparenz und mehr Öffnung nach außen.

Mit der Begleitgesetzgebung zum Lissabon-Vertrag wurden die Mitsprachemöglichkei-

ten von Bundestag und Bundesrat in EU-Angelegenheiten deutlich aufgewertet. Ich 

kann sagen: Wir haben bei den Begleitgesetzen auf Bundesebene mitgearbeitet und 

waren intensiv mit dabei. Viele der im Bundesrat behandelten EU-Angelegenheiten 

weisen auch einen klaren landespolitischen Bezug auf. Das gilt insbesondere für die 

Angelegenheiten, die in die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen oder die 

kommunale Daseinsvorsorge betreffen. Ich begrüße, dass die Beteiligungsrechte un-

seres Landtags bei Rechtsakten der Europäischen Union weiter gestärkt werden und 

dass das Parlamentsinformationsgesetz weiter fortgeschrieben wird.

Der Freistaat Bayern ist bei diesem Thema ohnehin seit Jahren - das ist von allen Vor-

rednern auch gesagt worden - Vorreiter unter den Ländern. In keinem anderen Land in 

Deutschland gibt es ein derartiges Parlamentsinformationsgesetz bzw. ein Parla-

mentsbeteiligungsgesetz. Mit dem Parlamentsinformationsgesetz und der ergänzen-

den Vereinbarung haben der Landtag und die Staatsregierung bereits im Jahr 2003 

sehr weitgehende Unterrichtungs- und Beteiligungsrechte für den Landtag geschaffen. 

Außerdem hat die Staatsregierung schon seit Anfang 2009 - Herr Kollege Bocklet hat 

darauf hingewiesen - dem Subsidiaritätsfrühwarnsystem des Lissabon-Vertrages vor-

gegriffen. Die Staatsregierung legt dem Landtag bereits jetzt eine Subsidiaritätsein-

schätzung zu allen beim Bundesrat eingehenden EU-Gesetzesvorhaben vor und be-

rücksichtigt mögliche Bedenken vonseiten des Parlaments. Ich möchte darauf 

hinweisen, dass wir seit Anfang 2009 über 60 Gesetzesvorhaben bewertet und mit 

dem Landtag diskutiert haben. In sieben Fällen gab es Verstöße gegen die Subsidiari-

tät.

Das neue Parlamentsbeteiligungsgesetz macht bereits in seinem Namen deutlich, 

dass das Parlament nicht nur informiert wird, sondern auch zur Stellungnahme aufge-
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rufen ist. Der zentrale Punkt des Gesetzentwurfs betrifft die besondere Berücksichti-

gung von Stellungnahmen des Landtags bei EU-Angelegenheiten, die Kernkompeten-

zen der Länder bei der schulischen Bildung, der Kultur oder dem Rundfunk betreffen. 

Diese besondere Berücksichtigung wird jetzt auch im Gesetz verankert und in Anleh-

nung an die Begleitgesetzgebung des Bundes geregelt. Darüber hinaus konkretisiert 

der Gesetzentwurf die Beteiligung des Landtages in EU-Angelegenheiten. Zum einen 

wird auf die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Integrationsverantwortung 

des Bundestages und des Bundesrates Bezug genommen. Zum anderen wird aus-

drücklich auf das Subsidiaritätsfrühwarnsystem des Vertrages von Lissabon verwie-

sen.

Die bestehende Vereinbarung zwischen Landtag und Staatsregierung zur Parlaments-

information werden wir deshalb weiter verbessern, fortschreiben und auf den aktuellen 

Stand der Rechtsentwicklung bringen. Wir begrüßen dieses Gesetzgebungsvorhaben 

ausdrücklich. Die Beteiligungsrechte unseres Landtages bei Rechtsakten der Europä-

ischen Union werden damit ausgebaut und in ihrer Vorreiterrolle weiter bestätigt.

Ich möchte kurz auf das eingehen, was Herr Kollege Schindler gesagt hat: Wenn frak-

tionsübergreifend der Wunsch auf Änderung bzw. Konkretisierung bezüglich Artikel 80 

Absatz 4 des Grundgesetzes besteht, dann bin ich dafür offen. Ich bedanke mich für 

die Aufmerksamkeit und glaube, dass wir ein Stück in der Demokratie vorangekom-

men sind, was europäische Gesetzgebung anbelangt.

(Beifall bei der CSU)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Mir liegen keine 

weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Im Einver-

nehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Verbraucherschutz als federführendem 

Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständnis? - Das ist der Fall. Ich be-

danke mich. Das ist dann so beschlossen.

Protokollauszug
49. Plenum, 10.06.2010 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 11 

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000100.html


Bayerischer Landtag 
16. Wahlperiode Drucksache 16/5403 
 08.07.2010 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 
Verbraucherschutz 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Georg Schmid, Reinhold Bocklet, 
Thomas Kreuzer u.a. und Fraktion (CSU), 
Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller u.a. und 
Fraktion (SPD), 
Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Florian Streibl und Fraktion (FW), 
Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Thomas Hacker, Dr. Andreas Fischer, Jörg Rohde u.a. und 
Fraktion (FDP) 
Drs. 16/4718 

zur Änderung des Parlamentsinformationsgesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatterin: Petra Guttenberger 
Mitberichterstatter: Franz Schindler 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, 
Parlamentsfragen und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. 
Der Ausschuss hat den Gesetzentwurf federführend beraten und end-
beraten. 
Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten hat den Ge-
setzentwurf mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
38. Sitzung am 24. Juni 2010 beraten und e i n s t i m m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten hat den Ge-
setzentwurf in seiner 31. Sitzung am 6. Juli 2010 mitberaten und 
e i n s t i m m i g  Zustimmung empfohlen. 

4. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 
39. Sitzung am 8. Juli 2010 endberaten und e i n s t i m m i g  Zustim-
mung empfohlen mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des In-
krafttretens der „1. August 2010“ eingefügt wird. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 
 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Georg Schmid, Rein-
hold Bocklet, Thomas Kreuzer, Alexander König, Prof. 
Ursula Männle, Petra Guttenberger und Fraktion (CSU), 
Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller, 
Horst Arnold, Prof. Dr. Peter Paul Gantzer und Fraktion 
(SPD), 
Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Florian Streibl und 
Fraktion (FW), 
Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), 
Thomas Hacker, Dr. Andreas Fischer, Jörg Rohde, Tobi-
as Thalhammer, Dr. Otto Bertermann und Fraktion (FDP) 

Drs. 16/4718, 16/5403 

Gesetz zur Änderung des Parlamentsinformations-
gesetzes 

§ 1 

Das Gesetz über die Unterrichtung des Landtags durch die 
Staatsregierung (Parlamentsinformationsgesetz − PIG) vom 
25. Mai 2003 (GVBl S. 324, BayRS 1100-6-S), geändert 
durch § 4 des Gesetzes vom 26. Juli 2006 (GVBl S. 386), 
wird wie folgt geändert:  

1. Die Überschrift des Gesetzes erhält folgende Fassung: 

„Gesetz über die Beteiligung des Landtags durch die 
Staatsregierung (Parlamentsbeteiligungsgesetz − PBG)“ 

2. Es wird folgender neuer Art. 1 eingefügt:  
„Art. 1 

Arten der Beteiligung  
des Landtags durch die Staatsregierung 

Die Staatsregierung beteiligt den Landtag nach Maßga-
be dieses Gesetzes durch 
1. Unterrichtung und 
2. Gelegenheit zur Stellungnahme.“ 

3. Der bisherige Art. 1 wird Art. 2 und wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Umfang der Beteiligung des Landtags durch die 
Staatsregierung“ 

b) In Abs. 2 wird die Zahl „8“ durch die Zahl „7“ er-
setzt. 

c) Es wird folgender neuer Abs. 3 eingefügt:  

„(3) 1In den Fällen des Abs. 1 Nr. 8 gibt die Staats-
regierung dem Landtag, insbesondere zur Einbin-
dung des Landtags in die Wahrnehmung der Integ-
rationsverantwortung und in das Subsidiaritätsfrüh-
warnsystem Gelegenheit zur Stellungnahme und 
berücksichtigt die Stellungnahme des Landtags. 
2Wenn im Schwerpunkt Gesetzgebungsbefugnisse 
der Länder, insbesondere ausschließliche Gesetz-
gebungsbefugnisse auf den Gebieten der schuli-
schen Bildung, der Kultur oder des Rundfunks, be-
troffen sind und der Bund kein Recht zur Gesetz-
gebung hat, ist die Stellungnahme des Landtags be-
sonders zu berücksichtigen.“ 

d) Der bisherige Abs. 3 wird Abs. 4 und erhält fol-
gende Fassung: 

„(4) Die Staatsregierung darf von einer Unterrich-
tung nur absehen, wenn die Verpflichtung hierzu 
geheimhaltungsbedürftige Angelegenheiten betref-
fen oder geschützte Interessen Dritter beeinträchti-
gen würde.“ 

4. Der bisherige Art. 2 wird Art. 3 und Satz 2 erhält fol-
gende Fassung:  

„2Art. 2 Abs. 4 gilt entsprechend.“ 

5. Der bisherige Art. 3 wird Art. 4 und erhält folgende 
Fassung: 

„Art. 4 
Vereinbarung 

Das Nähere zur Beteiligung des Landtags nach Art. 2, 
insbesondere auch bei Vorhaben der Europäischen 
Union auf dem Gebiet der kommunalen Daseinsvorsor-
ge, regeln Landtag und Staatsregierung durch Verein-
barung.“ 

6. Der bisherige Art. 4 wird Art. 5. 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2010 in Kraft. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 
I. Vizepräsident 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
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Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Dritter Vizepräsident Peter Meyer
Abg. Prof. Ursula Männle
Abg. Franz Schindler
Abg. Florian Streibl
Abg. Jörg Rohde



Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Georg Schmid, Reinhold Bocklet, Thomas Kreuzer u. a. und Fraktion (CSU),

Markus Rinderspacher, Franz Schindler, Harald Güller u. a. und Fraktion (SPD),

Hubert Aiwanger, Tanja Schweiger, Florian Streibl und Fraktion (FW),

Margarete Bause, Sepp Daxenberger, Ulrike Gote und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN),

Thomas Hacker, Dr. Andreas Fischer, Jörg Rohde u. a. und Fraktion (FDP)

zur Änderung des Parlamentsinformationsgesetzes (Drs. 16/4718) 

- Zweite Lesung -

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde eine Redezeit von fünf Minuten pro 

Fraktion vereinbart. Erste Rednerin ist Frau Kollegin Männle, bitte sehr.

Prof. Ursula Männle (CSU): Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und 

Kollegen! Sie sehen mich überrascht. Ich stehe hier ohne jedes Papier und ohne alles.

(Allgemeine Heiterkeit - Zurufe: Aber ein Kleid haben Sie schon! - Hubert Aiwan-

ger (FW): Aber ein schönes Kleid haben Sie an!)

- Danke.

(Unruhe)

Ich freue mich, dass wir als erstes Parlament der Bundesrepublik Deutschland den 

Lissabonner Vertrag in einer ganz entscheidenden Frage umsetzen können. Wir 

haben zum Lissabonner Vertrag hin- und herdiskutiert und uns gefragt, ob wir mit Nein 

oder mit Ja stimmen sollen. Wir haben uns für ein Ja-Aber entschieden, vor allen Din-

gen deswegen, weil die Rechte der Parlamente sowohl auf Bundes- als auch Landes-

ebene durch den Lissabonner Vertrag dadurch gestärkt werden, dass im Vorfeld politi-

scher Entscheidungen Subsidiaritätskontrollen und Mitwirkungsrechte vonseiten der 

Parlamente durchgesetzt wurden.
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(Unruhe)

Wir haben uns im August letzten Jahres aufgrund des Urteils des Karlsruher Verfas-

sungsgerichts damit beschäftigt, wie Vorgaben für die nationalen und die regionalen 

Parlamente aus dem Lissabonner Vertrag und aus diesem Urteil heraus umgesetzt 

werden können. Nach gemeinsamer Arbeit von Staatsregierung und allen Fraktionen 

haben wir jetzt ein Parlamentsbeteiligungsgesetz vorgelegt. Wir hatten ein gut funkti-

onierendes Parlamentsinformationsgesetz. Aufgrund der nunmehr stärkeren Rechte 

sind wir jetzt der Meinung, dass dieses Parlamentsinformationsgesetz eine neue Qua-

lität hinsichtlich der stärkeren Beteilung des Landtags erreichen muss. Das ist im vor-

gelegten Gesetzentwurf verankert.

Besonders wichtig ist uns - deswegen spreche ich auch als Vorsitzende des Europa-

ausschusses - die Verankerung im Europarecht. Hinsichtlich des Bundesrats gibt es 

gegenwärtig zwar keine Veränderung, aber die Frage, wie wir am Europadialog betei-

ligt sind, ist darin geregelt. Wir werden damit unserer Integrationsverantwortung ge-

recht, wir werden der Subsidiaritätskontrolle gerecht, und wir beziehen nicht nur die 

Regionen ein, sondern sagen auch sehr deutlich, dass es in all den Fällen, in denen 

Kommunen betroffen sind - vornehmlich bei der Daseinsvorsorge -, auch Formen der 

Beteiligung geben muss. Das ist ein guter Erfolg. Wenn man noch die Vereinbarung 

mit der Staatsregierung zum Parlamentsbeteiligungsgesetz hinzunimmt, können wir 

sagen: Wir haben in kürzester Zeit gute Arbeit geleistet und sind damit ein positives 

Beispiel für alle anderen Landtage.

(Beifall bei der CSU)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Vielen Dank, Frau Kollegin Professor Männle. 

Herr Kollege Schindler äußert sich für die SPD, bitte schön.

Franz Schindler (SPD): Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nachdem dieses Gesetz von allen Fraktionen eingebracht worden ist, in Erster Le-

sung schon von allen gelobt und bei der Beratung im federführenden Rechtsaus-
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schuss einstimmig angenommen worden ist, will ich heute noch einmal loben und 

Herrn Bocklet dafür danken, dass er sich der Mühe der Vorbereitungen unterzogen 

hat.

(Allgemeiner Beifall)

Meine Damen und Herren, gleichwohl möchte ich hinzufügen, dass wir uns auf dem 

Erreichten nicht ausruhen dürfen und die Arbeit jetzt erst auf den Landtag zukommt. 

Nicht nur die Rolle der Länder wurde durch den Lissabonner Vertrag gestärkt, sondern 

auch im Speziellen die Rolle der Landtage. Das interessiert eine Opposition naturge-

mäß mehr als die Regierungsfraktionen, weil diese mit dem viel beklagten Exekutiv-

Föderalismus vergleichsweise gut auskommen können. Das gilt nicht für den gesam-

ten Landtag, naturgemäß nicht für die Landtagsopposition. Deswegen freue ich mich, 

dass wir jetzt mit diesem Beteiligungsgesetz mehr Möglichkeiten haben, die wir dann 

auch nutzen müssen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Was die Vereinbarung zu dem neuen Gesetz betrifft, sind wir im Rechtsausschuss so 

verblieben, dass wir uns damit im Herbst beschäftigen werden; vielleicht können wir 

die eine oder andere Frage bis dahin noch klären. Ansonsten stimmen wir aus Über-

zeugung zu.

(Beifall bei der SPD)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Nun spricht Kollege Streibl für die Freien Wähler, 

bitte schön.

Florian Streibl (FW): Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Viel-

leicht schaffen wir die Beratung noch vor 17.30 Uhr; dann könnten wir noch abstim-

men.

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Ich bitte darum.
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Florian Streibl (FW): Ich möchte mich dem großen Lob für das Gesetz anschließen, 

das gemeinsam erarbeitet worden ist, um die Kompetenzen der Parlamente zu stär-

ken. Wir müssen sehr darauf achten, dass wir als Parlament unsere Souveränität be-

halten. In der Vergangenheit ist immer mehr zur Exekutive abgewandert. Jetzt können 

wir mit einem neuen Bewusstsein auftreten und in einer Föderation die Parlamente 

stärken.

Daher bitte ich um breite Unterstützung des Gesetzentwurfs, den wir heute noch über 

die Bühne bringen wollen.

(Beifall bei den Freien Wählern)

Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Nun spricht noch Kollege Rohde. - Der schreibt 

noch an seinem Manuskript.

Jörg Rohde (FDP): Vielen Dank, Herr Präsident. Da ist noch genug Zeit für eine 

Grundsatzrede.

(Allgemeine Heiterkeit)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben uns in der Ersten Lesung am 10. Juni aus-

führlich mit dem Gesetzentwurf beschäftigt. Wir sind alle gemeinsam Antragsteller und 

haben den Gesetzentwurf in der parlamentarischen Beratung nicht geändert. Vermut-

lich werden wir heute alle dem Gesetzentwurf zustimmen, sodass wir eigentlich gar 

nicht debattieren müssten.

Für das Protokoll verweise ich aber auf die 49. Plenarsitzung und auf die Beiträge der 

Redner aller Fraktionen am 10. Juni. Da sind alle Argumente aufgeführt.

Ich möchte heute auch in die Lobeshymnen aller Fraktionen einstimmen, Herrn 

Schindler recht geben und Herrn Bocklet danken. Ich freue mich auf ein schönes Fest 

heute Abend mit Ihnen.
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Dritter Vizepräsident Peter Meyer: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die 

Aussprache ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf Drucksache 16/4718 und die Beschlus-

sempfehlung des federführenden Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfra-

gen und Verbraucherschutz auf Drucksache 16/5403 zugrunde. Der federführende 

und endberatende Ausschuss empfiehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 2 als 

Datum des Inkrafttretens der "1. August 2010" eingefügt wird.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Ergänzung zustimmen möchte, den bitte ich um 

das Handzeichen. - Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - 

Keine. Dann ist es so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. - Es erhebt sich kein Widerspruch.

Wer dem Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung des endberaten-

den Ausschusses seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erhe-

ben. - Das sind alle Fraktionen. Gegenstimmen? - Enthaltungen? - Keine.

Das Gesetz ist damit so angenommen. Es trägt den Titel: "Gesetz zur Änderung des 

Parlamentsinformationsgesetzes".

Ich gebe noch das Ergebnis der vorhin durchgeführten namentlichen Abstimmung 

zum Dringlichkeitsantrag der Fraktionen der CSU und der FDP betreffend "Linksextre-

mismus wirksam entgegentreten" auf Drucksache 16/5211 bekannt. Das war der Ta-

gesordnungspunkt 10. Mit Ja haben 114 Mitglieder des Hohen Hauses gestimmt, mit 

Nein 47. Es gab keine Stimmenthaltungen. Damit ist dem Dringlichkeitsantrag zuge-

stimmt worden.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 3)
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Meine Damen und Herren, jetzt lohnt es sich nicht mehr, einen Tagesordnungspunkt 

aufzurufen. Ich schließe für heute die Sitzung und wünsche einen angenehmen 

Abend. Wir sehen uns morgen früh wieder.

(Schluss: 17.23 Uhr)
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